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An alle
Landeshauptmänner
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Betrifft: Bösartige Faulbrut der Honigbiene;
             Unzulässigkeit des Einsatzes von Sulfonamiden
             als Bekämpfungsmaßnahme

Die Veterinärverwaltung im Bundeskanzleramt weist aus gegebenem Anlass darauf

hin, dass der Einsatz von Sulfonamiden zur Bekämpfung der Bösartigen Faulbrut

der Honigbiene nicht zulässig ist.

Dieser Wirkstoff sowie auch andere antimikrobiell wirksame Substanzen sind in

Österreich für die Honigbiene nicht zugelassen, eine Umwidmung durch den Tierarzt

ist nicht statthaft, da die sogenannte „Kaskadenregelung“ gemäß der RL

90/676/EWG nicht für die Behandlung von Bienen gilt.

Herr Landeshauptmann werden daher dringend ersucht, die Damen und Herren

Amtstierärzte dahingehend zu informieren, dass eine Sulfonamid-Behandlung von

Bienen verboten ist und daher auch nicht Gegenstand eines veterinärbehördlichen

Sperrbescheides sein kann.
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